
Was fordert die Initiative?
Das Pol izeiorganisat ionsgesetz wird 
so geändert, dass neu die Kantonspo-
l izei  (bisher Gemeindepol izeit )  für die 
Verkehrsinstruktion an den Schulen 
zuständig ist . Zusätzl ich wird ein Mini-
mum an theoretischen und praktischen 
Lektionen vorgeschrieben.

Was ist die Begründung?
Kinder wol len sich bewegen und mobi l  
sein. Das Velo kann diese Bedürfnisse 
erfül len. Al lerdings haben die Kinder 
immer weniger Gelegenheit , das Velo-
fahren zu üben und das Velofahren auf 
den Strassen wird infolge des zunehm-
enden Verkehrs immer anspruchsvol ler.
Der Verkehrsunterr icht ist  heute geset-
zl ich zwar vorgesehen, die Zahl  der er-
tei l ten Lektionen vari iert  in den Gemei-
nden sehr stark. Die zu kleine Anzahl 
Lektionen in vielen Gemeinden führt 
dazu, dass die Kinder nicht die nötigen 
Fähigkeiten er langen, um sicher und 
selbstständig unterwegs zu sein.
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung 
gewährleistet, dass al le Kinder im Kan-
ton Zürich eine fundierte Verkehrsaus-
bi ldung erhalten.

Wer trägt die Initiative und wer ist im 
Komitee?
Die In i t iat ive wurde von der  Pro Velo 
Kanton Zür ich lanz iert . Im Komitee 
s ind Par lamentar ier Innen von CVP, FDP, 
SP und Grünen, Unternehmer sowie 
Vorstandsmitg l ieder  und Mitarbeitende 
der  Pro Velo.

Was ist das Ziel der Initiative?
Die Init iat ive wi l l , dass al le Schulkinder 
im Kanton Zürich eine gleichwert ige und 
fundierte Verkehrsausbi ldung von ein-
er ausgebi ldeten Fachperson erhalten. 
Ausserdem sol l  die heutige Ausbi ldung 
intensiviert  werden und es wird ein Min-
imum an praktischen Lektionen festge-
halten.

Bis wann soll  das Ziel erreicht sein?
Die Kantonspol izei  sol l  die Verkehr-
sinstruktion an der Volksschule innert 
dreier Jahre nach Annahme der Init ia-
t ive übernehmen. Diese Fr ist  ist  nötig, 
wei l  zuerst noch VerkehrsinstruktorIn-
nen rekrutiert  und al lenfal ls ausgebi ldet 
werden müssen.

Was kostet die Initiative?
Dazu können zum jetzigen Zeitpunkt ke-
ine genauen Angaben gemacht werden. 
Klar ist  aber dass die meisten Kosten 
bereits heute anfal len. Im Unterschied 
zu heute tragen nach Annahme der Ini -
t iat ive nicht mehr die Gemeinden diese 
Kosten, sondern der Kanton.
Die Mehrkosten durch den verlangten 
Ausbau bewegen sich jährl ich im t i -
efen einstel l igen Mil l ionenbereich. Die 
wirtschaft l ichen Folgen eines einzigen 
schweren Unfal ls bewegen sich in ähn-
l ichen Grössen wie die Kosten für die 
zusätzl iche Verkehrsinstruktion. 

Verkehrsinstruktion gibt es bereits
Ja, aber sie genügt den steigenden Anfor-
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derungen an die Kinder im Strassenverkehr 
je länger je weniger. Diverse Gemeinden 
im Kanton machen aus Kostengründen 
nur noch ein absolutes Minimum. Aktuell 
haben bereits vier Gemeinden den Vertrag 
mit der Kantonspolizei gekündigt, weitere 
planen denselben Schritt. Diese Tendenz 
dürfte sich in Zukunft noch verstärken. 

Die Gemeinden können den Verkehr-
sunterricht selber organisieren
Grössere Gemeinden oder Gemeindever-
bunde mit eigener Pol izei  machen das 
zum Tei l  bereits heute. Und sie machen 
es gut. 
In kleineren Gemeinden ist  zu be-
fürchten, dass die Aufgabe, die Kinder 
auf den Verkehr vorzubereiten, zunehm-
end den LehrerInnen (welche nicht dafür 
ausgebi ldet s ind) übertragen wird. Auch 
fehlt  in kleineren Instruktionsabtei lun-
gen die Mögl ichkeit  für Invest it ionen 
und in regelmässige Weiter-  und Fortbi l -
dung. Ein grosses Instruktionskorps bi-
etet eine grössere Sicherheit  für einen 
regelmässigen Informationsaustausch 
und interne Qual itätssicherung

Es ist nicht Aufgabe des Staates, den 
Kindern das Velofahren beizubringen.
In der Verkehrsausbi ldung in der Schule 
geht es nur zum kleinen Tei l  um das Ve-
lofahren. Das Verhalten als Fussgänger 
sowie in der Oberstufe das Erkennen 
von Verkehrssituationen gehören eben-
so dazu wie das Velo. 
Der Staat hat durchaus ein Interesse da-
ran, dass sich Kinder und Jugendl iche si -
cher im Verkehr bewegen können.

Die verlangte Intensivierung der 
Verkehrsinstruktion ist unbezahlbar.
Die meisten Kosten entstehen heute 
schon, s ie fal len aber bei  den einzel-
nen Gemeinden an. Das führt dazu, dass 
Kinder je nach Gemeinde ganz unter-

schiedl ich auf die heutige Verkehrswelt  
vorbereitet werden.
Die Mehrkosten durch den verlangten 
Ausbau bewegen sich jährl ich im t iefen 
einstel l igen Mil l ionenbereich. Das ist  
also ein Mehrfaches bi l l iger als die Wie-
dereinführung der «Rüebl i -RS» für die 
Gymischüler Innen.
Die Folgekosten von Verkehrsunfäl len 
und Bewegungsmangel bei  Kindern und 
Jugendl ichen sind noch viel  weniger 
bezahlbar. Nicht umsonst lancierten die 
Verkehrsinstruktionen von Kanton und 
Stadt Zürich sowie Winterthur im Som-
mer 07 die Kampagne «Kinder l ieben Be-
wegung».

Warum gelten in den Städten Zürich 
und Winterthur spezielle Regelungen?
Diverse pol izei l iche Zuständigkeiten und 
auch andere Aufgaben werden zwischen 
dem Kanton Zürich und den zwei er-
wähnten Städten separat geregelt . Bei  
der Verkehrsinstruktion ist  es aus Sicht 
der Init iant Innen aus zwei Gründen sin-
nvol l , e ine Separatregelung zu treffen: 
Erstens sol len nicht gut funktionierende 
Instruktionskorps ohne Not aufgelöst 
werden, zweitens übertr i f ft  die Instruk-
t ion z. B. in Zürich bei  einzelnen Punkten 
bereits heute das geforderte Minimum 
an Schul instruktion. Dieses Angebot 
muss aufrecht erhalten bleiben können, 
was mit einer separaten Regelung am 
einfachsten machbar ist .  ■
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